
HEIMTIERE

20 Jahre Bundestierschutzgesetz

20 Jahre Tierschutzombudsstelle Wien



Tierschutzombudsperson gemäß § 41 Tierschutzgesetz; 
Bestellung (Jänner 2020: MD-791646/20)

• Die Tierschutzombudsperson hat die Aufgabe, die Interessen des 
Tierschutzes zu vertreten; sie unterliegt in Ausübung ihres Amtes keinen 
Weisungen. 

• Der Tierschutzombudsperson kommt Parteistellung in Verwaltungsverfahren 
und verwaltungsgerichtlichen Verfahren einschließlich 
Verwaltungsstrafverfahren nach dem Tierschutzgesetz und dem 
Tiertransportgesetz 2007 (aktuelle Ergänzung) zu. Sie ist berechtigt, in alle 
Verfahrensakten Einsicht zu nehmen sowie alle einschlägigen Auskünfte zu 
verlangen. 

• Die städtischen Dienststellen werden ersucht, die Tierschutzombudsperson
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 





Tierschutz für Kids



NEU! Quartett – Gefühle bei Tier & Dir



CHIPPEN UND REGISTRIEREN



Chippen und Registrieren Hunde

• Noch immer lückenhaft: z.B. Zahlen TQT Wien

• Novelle 2024 – eingebracht von TOW: TÄ*innen müssen beim 
Chippen nun auch verpflichtend Registrieren

• Heimtierdatenbank: Eingabe Qualzucht-Infos?

• Modell Schweiz: fast 100% (!!) der Hunde erfasst

• www.amicus.ch





Amicus – Statistik: Importe nach Ländern



Amicus – Statistik: Importe nach Rassen



QUALZUCHT



Wenn Menschen Tiere (ver)formen…

Wird es solche Hunde bald nicht mehr geben?



Schwerpunkt seit 2019 auf tieranwalt.at



Gutachten FECAVA (März 2023)

Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)

https://qualzucht-datenbank.eu/wp-content/uploads/2023/03/FECAVA-letter-to-
Supreme-Court.pdf

„Die fortgesetzte Zucht von Englischen Bulldoggen und Cavalier King Charles 
Spaniels ist aus Gründen des Tierschutzes nicht zu rechtfertigen. Unserer 
Meinung nach steht sie eindeutig im Widerspruch zum norwegischen 
Tierschutzgesetz.“

„Die Zucht dieser beiden Rassen verursacht unnötiges Leid für die adulten Hunde 
und die zukünftigen Nachkommen.“

https://qualzucht-datenbank.eu/wp-content/uploads/2023/03/FECAVA-letter-to-Supreme-Court.pdf


Französische Bulldogge „Vigo“

• aus prämierter ÖKV-Zucht
• aufgrund Qualzucht fast nicht lebensfähig
• Konstante Atemnot, regelmäßiges Erbrechen, schwere 

Erstickungsanfälle: 1. Lebensjahr von Leid und Todesangst 
beherrscht

• Mehrere Operationen notwendig
• Privatinitiative seit 2021: Rechtsstreit, Folder, Anzeigen, 

Termine, Schreiben, Netzwerk

• QUEN-Merkblatt (https://qualzucht-datenbank.eu/merkblatt-hund-rasse-
french-bulldog/ ): über 20 verschiedene Krankheitsbilder, die meist kumuliert 
auftreten

https://qualzucht-datenbank.eu/merkblatt-hund-rasse-french-bulldog/


1.1.2005: Keine Verordnung trotz Ermächtigung



Novelle Jänner 2008

• Statt fehlender Verordnung werden in § 5 eine Reihe von 
Qualzuchtmerkmalen exemplarisch aufgelistet, darunter Atemnot, 
Bewegungsanomalien, Haarlosigkeit, Blindheit, neurologische Symptome, 
Fehlbildungen des Gebisses, Missbildungen der Schädeldecke etc.

• Übergangsbestimmung in § 44 Abs. 17 TSchG, wonach Tierrassen, bei 
denen Qualzuchtmerkmale auftreten, weiterhin gezüchtet werden dürfen, 
„wenn durch eine laufende Dokumentation nachgewiesen werden kann, 
dass durch züchterische Maßnahmen oder Maßnahmenprogramme die 
Einhaltung der Bestimmungen bis zum 1. Jänner 2018 gewährleistet 
werden kann“.



Novelle April 2017

• In § 44 Abs. 17 wird Zieldatum 1.1.2018 ersatzlos gestrichen 
„Übergangsbestimmung“ wird Dauerlösung

• Begutachtungsverfahren:  Vetmeduni betrachtet diese Änderung als 
„nicht nachvollziehbar“ und als Reduktion des Qualzuchtverbots „auf ein 
Formalerfordernis“, sodass „Züchter trotz Vorhersehbarkeit nicht mehr 
für den züchterischen Misserfolg, sondern lediglich für die 
Vernachlässigung der Dokumentationspflicht einstehen müssen“.



Entschließung Nationalrat Dezember 2021

Aufforderung an Bundesregierung, Entwürfe vorzulegen, 

• um § 44 Abs. 17 aus dem TSchG zu streichen

• sowie klare Definitionen zur Diagnose von Qualzuchtmerkmalen 
rechtlich bindend festzulegen. 

Bestimmte besonders stark mit Qualzuchtmerkmalen belastete Rassen 
sollen grundsätzlich mit einem Zuchtverbot belegt werden. 



2023: Wo bleibt die Heimtier-Novelle?



März 2024: Schwachpunkte im Begutachtungsprozess



Juni 2024: „Tierwohl ist kein Kuhhandel“



„Heimtier“-Novelle Juli 2024

• Trotz Verhältnismäßigkeit: Keine grundsätzliche Bewilligungspflicht für 
Zuchtstätten

• Obwohl bisher Vollzugs-Praxis: Keine Berücksichtigung der Anzahl der 
Zuchttiere (nur Anzahl der Würfe)

• Einschränkung des Importverbots für qualzuchtbetroffene Heimtiere auf 
„äußerlich erkennbare“ Qualzuchtmerkmale

• Ebenso hinsichtlich Ausstellung und Verwendung in der Werbung

• Werden Verordnungen diesmal kommen?



„Heimtier“-Novelle Juli 2024

• Einrichtung einer wissenschaftlichen Kommission zur Vermeidung von Qualzucht: 
unabhängige Expert*innen im veterinärmedizinischen Bereich und aus den klinischen 
Fachgebieten sollen prüfen, ob eine Zucht gesetzeskonform ist.

• Streichung von § 44 Abs. 17: gilt aber weiter für eingereichte Zuchtprogramme bis zur 
Entscheidung durch Kommission -> nicht absehbare Frist 

• Unabhängige Züchter*innen: Behörde kann Gutachten der Kommission vorschreiben

• Zukunft wird zeigen, ob Kommission Wendepunkt ist und es gelingt das vor 20 Jahren 
beschlossene Qualzuchtverbot endlich umzusetzen



FAQ - Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsument*innenschutz

• Weitere Informationen als „FAQ Heimtiernovelle“ unter: 
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/faq/FAQtiersch
utzgesetz.html

https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/faq/FAQtierschutzgesetz.html


VERPFLICHTENDE SACHKUNDE



Wiener Sachkundenachweise

• Sachkundenachweis für künftige Hundehalter*innen: 
20.000 Teilnehmende seit 2019 

• Sachkundenachweis für Exoten: seit Jänner 2023

https://www.hunde-kunde.at/de/Home.htm
https://www.exoten-kunde.at/


Bundesweiter SKN ab 01.07.2026

• Sachkundenachweis Exoten (Reptilien, Amphibien, Papageien): 
vierstündiger Theorieteil vor der Anschaffung nach Wiener 
Modell

• Sachkundenachweis Hunde: vierstündiger Theorieteil vor der 
Anschaffung + zwei Stunden Praxis (Hund muss mind. 6 Monate 
alt sein)

• VO mit genaueren Regelungen ausständig



Exoten - unsere „alten“ Erfolge

• Verbot von Exoten-Börsen (Ö)

• Beschluss LandestierschutzreferentInnenkonferenz

• Novelle der Tierschutz-Veranstaltungsverordnung

• Wiener PetExpo: Tiermesse ohne Tiere

www.petexpo.at





„SCHUTZARBEIT/SPORTSCHUTZ“
PRIVATE BEISS- & ANGRIFFSTRAININGS



„Schutzarbeit“ – nur ein Teil des „Gebrauchshundesports“

Der sogenannte Gebrauchshundesport besteht aus drei 
Disziplinen, wovon die ersten zwei die Fährtensuche und die 
Unterordnung betreffen und weitgehend unbedenklich sind. 

Die dritte Disziplin – die sogenannte "Schutzarbeit" – ist 
jedoch strikt abzulehnen, denn hier soll der Hund auf 
Kommando angreifen und zubeißen. Nur dieser eine Teil 
sollte – entgegen den Behauptungen des ÖKV – aus 
Tierschutzsicht verboten werden.



2006 Gutachten im Auftrag der TOW



November 2023: Minister-Ankündigung



Unterstützung durch Tierschutz-Allianz 



Der ÖBdH begrüßt jede politische Initiative die: 
• die öffentliche Sicherheit fördert 
• die Einhaltung des Tierschutzgesetzes sicherstellt 
• das positive Bild des Hundes in der Gesellschaft fördert und wiederherstellt

„Aus diesen Gründen begrüßen wir grundsätzlich ein Verbot des Beißtrainings (3. 
Teil des Sportschutzes wie auch Mondioring) für Private.“ 



Stellungnahme Manfred Burdich vom 05.01.2024 

„Wir lehnen Schutzhundeausbildung ab (kein Privatmann braucht einen Hund als 
Waffe - nichts anderes ist in meinen Augen ein Schutzhund). Bei unseren 
geprüften Einsatzhunden gibt es Schäferhunde, Magyar Vizsla, Mischlinge aus 
dem Tierschutz, Rhodesian Ridgeback, Labradore, französische Laufhunde etc. -
alles quer Beet. Aber es gibt keine Schutzhunde - und das aus gutem Grund.“

„Die Meinung, dass man eine Schutzhundeausbildung für einen guten 
Rettungshund braucht, ist totaler Unsinn… Die Schutzhundeeigenschaft ist in der 
Rettungshundearbeit eher kontraproduktiv. Denn man weiß nie, wie der 
Vermisste auf den Hund reagiert. Beispiel: Hat der Vermisste Angst vor Hunden 
und zeigt beim Auffinden eine Abwehrreaktion (z.B. Hand heben, Hände 
hochreißen), kann dies bei einem Schutzhund den Auslösereiz hervorrufen - der 
Hund packt zu. Die bayerische Polizei hat daher ausschließlich Mantrailer im 
Einsatz, die aus diesem Grunde eben keine Schutzhundeausbildung haben.“



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!
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Tierschutzombudsstelle Wien

https://oebdh.at/wp-

content/uploads/2023/11/Stellungnahme_Schutzhundesport_Nov23.pdf

https://oebdh.at/wp-content/uploads/2024/01/Stellungnahme-Manfred-

Burdich-SchutzRettungshunde.pdf


